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Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Glasversicherung. Es ist beispielhaft und daher nicht vollständig. 
Die vollständigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein, 
Versicherungsbedingungen und Klauseln zu den Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie sich 
bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Glasversicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung oder Zerstörung der
versicherten Sachen. 

Was ist versichert?

Versichert ist Glas in Form von  
beispielsweise: 
fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, 
Platten und Spiegeln aus Glas; 
künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und 
spiegel. 

Versicherte Gefahren und Schäden

Die Zerstörung oder Beschädigung durch
Bruch der versicherten Sachen. 

Versicherte Kosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls 
notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten für das 
vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen,
Notverglasungen); 
das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für die Entsorgung 
(Entsorgungskosten). 

Versicherungssumme

Pauschalversicherung für Privathaushalte:

1- bis 2-Zimmer-Wohnung Euro 21,38 zzgl. VersSt. 
2,5 und mehr Zimmer  Euro 26,48 zzgl. VersSt. 
1-Familienhaus  Euro 43,79 zzgl. VersSt. 
2-Familienhaus  Euro 59,07 zzgl. VersSt. 

Was ist nicht versichert?

Hohlgläser;
Photovoltaikanlagen; 
Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt 
sind; 
optische Gläser;
Geschirr; 
Beleuchtungskörper und Handspiegel;
Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die 
Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, 
Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind 
(z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-
Displays). 

Gibt es Einschränkungen 
beim Versicherungsschutz?

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen 
der Versicherungsschutz eingeschränkt sein 
kann. In jedem Fall vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind zum Beispiel: 

Krieg; 

Innere Unruhen; 

Kernenergie; 

Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten  
(z.B. Schrammen, Muschelausbrüche);
Undichtwerden der Randverbindungen von 
Mehrscheiben- Isolierverglasungen. 
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Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. 
Die weiteren Beiträge werden zu Beginn des Jahres fällig.  
Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen. 

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum 
Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit geschehen). 

Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen.

Welche Pflichten habe ich?

Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.
Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns
ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung 
ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.

Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr 
(Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wo habe ich Versicherungsschutz?

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. 
Bewegliche Sachen sind innerhalb des Versicherungsortes versichert.
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Datenschutzhinweise zur Antrags- und Vertragsbearbeitung 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
die Glasschutzkasse a.G. von 1923 zu Hamburg 
und die Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden 
Rechte. 
Ist der Versicherungsnehmer nicht der 
Beitragszahler, richten sich die folgenden 
Informationen an den Beitragszahler und die 
versicherte Person. 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Glasschutzkasse a.G. von 1923 zu Hamburg
Wendenstraße 331-333 / 1. Stock
20537 Hamburg
Telefon: 040-3698140
Mail: info@glasschutzkasse.com

Unseren Vorstand erreichen Sie per Post unter der 
o.g. Adresse oder per Mail unter: 
info@glasschutzkasse.com

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der
Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus 
befolgt unser Versicherungsverein die 

personenbezogenen Daten durch die deutsche 
die die oben genannten 

Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, 
benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten 
Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur 
Einschätzung des von uns zu übernehmenden 
Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder 
Rechnungstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 
Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des 
Versicherungsvertrages ist ohne die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Erstellung von 
versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit 
einer Fremdgesellschaft bestehenden Verträge 
nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten 
Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung 
hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für umfassende 
Auskunftserteilung. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für vorvertragliche und 
vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1b)  DSGVO. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte 
Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 
6 Abs. 1f)  DSGVO). Dies kann insbesondere 
erforderlich sein: 

zur Gewährleitung der IT-Sicherheit und des IT-
Betriebs, 
zur Werbung für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte und für andere 
Produkte unserer Kooperationspartner sowie 
für Markt- und Meinungsumfragen, 
zur Verhinderung und Aufklärung von 
Straftaten, insbesondere nutzen wir 
Datenanalysen zur Erkenntnis von Hinweisen, 
die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B.
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder 
unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 
Abs. 1c)  DSGVO. 

3. Kategorien von Empfängern der
personenbezogenen Daten

Vermittler 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge 
von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr 
Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung 
des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und 
Schadendaten. Auch übermittelt unserer 
Versicherungsverein diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die 
Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.
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Externe Dienstleister 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil 
externer Dienstleister, die diese hier genannten 
Datenschutzhinweise ebenfalls berücksichtigen.

Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihrer 
personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung 
gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

4. Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald 
sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass 
personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn 
Jahren. 

5. Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die 
Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann 
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung 
berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die 
gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Sie können sich über unseren Vorstand (siehe 
Punkt 1) Informationen zu unseren externen 
Dienstleistern einholen. 

6. Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer 
Beschwerde an den Vorstand oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für 
uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit 

Prof. Dr. Johannes Caspar 
Ludwig-Erhard-Straße 22 / 7. OG
20459 Hamburg 
Telefon 040 / 428 54 4040 
Fax 040 / 428 54 4000
Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

7. Datenaustausch mit Ihrem früheren
Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei 
Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür 
erforderlichen Umfang ein Austausch von 
personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen in 
Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

8. Bonitätsauskünfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen notwendig ist, fragen wir bei einer 
Auskunftei Informationen zur Beurteilung Ihres 
allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 

9. Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an 
Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes
Datenschutzniveau bestätigt wurde. 



Satzung

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1    Rechtsstellung
1.   Die im Jahre 1923 gegründete Glasschutzkasse a.G. von 1923 zu Hamburg

ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) im Sinne des § 210
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG).

2.   Der Verein untersteht der Aufsichtsbehörde des Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein.

§ 2    Zweck
Der Verein betreibt für seine Mitglieder die Sachversicherung nach Maßgabe
der Satzung und der Versicherungsbedingungen.
In den nicht von ihm selbst betriebenen Zweigen kann der Verein den Ab-
schluss von Versicherungsverträgen vermitteln.

§ 3    Sitz, Geschäftsgebiet und Gerichtsstand
1.   Der Verein hat seinen Sitz in Gribbohm.
2.   Das Geschäftsgebiet des Vereins ist Schleswig-Holstein und angrenzende

Bundesländer.
3.   Gerichtsstand ist grundsätzlich das Amtsgericht bzw.  Landgericht, das für

den Sitz des Vereins zuständig ist. Für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag ist gemäß § 215 Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) wahlweise
auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das Mitglied seinen Wohnsitz,
hilfsweise seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen das Mit-
glied ist dieses Gericht ausschließlich zuständig.

§ 4    Geschäftsjahr und Bekanntmachungen
1.   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2.   Bekanntmachungen erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die Mitglieder

oder durch Anzeige in den im Geschäftsgebiet erscheinenden Tageszeitun-
gen oder auf der offiziellen Internetseite der Glasschutzkasse.

II. Mitgliedschaft

§ 5    Beginn
1.   Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden,

die ihren Wohnsitz oder Sitz im Geschäftsgebiet hat. Die Mitgliedschaft
beginnt mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages. Bei erstmaligem
Abschluss eines Vertrages ist dem Mitglied die Satzung des Vereins zusätz-
lich zu den Vertragsunterlagen auszuhändigen.

2.   Die Mitglieder dürfen dieselben Sachen nicht zugleich bei einem anderen
Versicherer gegen die gleiche Gefahr versichern.

3.   Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme
kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.

§ 6    Beendigung
1.   Die Mitgliedschaft kann sowohl vom Mitglied als auch vom Verein unter Ein-

haltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss eines Ge-
schäftsjahres gekündigt werden.

2. Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermö-
gen. Sie sind aber zur Zahlung der Nachschüsse verpflichtet, die zum Zeit-
punkt ihres Ausscheidens beschlossen waren. Diese Verpflichtung erlischt
mit dem Ablauf von einem Jahr nach dem Ausscheiden bzw. Ausschluss
aus dem Verein.

§ 7    Rechtsnachfolge
1.   Werden die versicherten Sachen von dem Vereinsmitglied veräußert, so

gelten die Bestimmungen der §§ 95 ff. VVG.
2.   Stirbt ein Vereinsmitglied, so gehen alle Rechte und Pflichten auf dessen

Erben über.

III. Organe und Geschäftsführung

§ 8    Vereinsorgane
Vereinsorgane sind:
1.   Die Mitgliederversammlung (§§ 9-14),
2.   der Vorstand (§§ 15-20),

§ 9 Mitgliederversammlung
1.   Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie be-

schließt in allen Angelegenheiten, die ihr nach dem Gesetz oder dieser
Satzung ausschließlich vorbehalten sind.

2.   Die Mitgliederversammlung findet alljährlich im auf das abgeschlossene
Geschäftsjahr folgenden Jahr statt, möglichst in den ersten acht Monaten,
soweit nicht in der Einladung anders bestimmt. Sie wird vom Vorstand des
Vereins unter Mitteilung von Ort, Zeit und Tagesordnung gemäß §4 dieser
Satzung mindestens zehn Tage vorher einberufen. Änderungen der Sat-
zung oder der Versicherungsbedingungen sind in der Einladung besonders
zu erwähnen.

3.   Die Mitgliederversammlung kann auch als sogenannte virtuelle Versamm-
lung durchgeführt werden. Ob diese Form oder eine Präsenzveranstaltung
oder eine Kombination von virtueller und körperlicher Präsenz stattfinden
soll, gibt der Vorstand bei der Einladung bekannt. Der Vorstand hat dafür
Sorge zu tragen, dass die Teilnahmemöglichkeit der Mitglieder nicht einge-
schränkt wird und eine Stimmabgabe von Nicht-Mitgliedern ausgeschlossen
bleibt. Zur Präsenzveranstaltung treffen sich alle Teilnehmer der Mitglieder-
versammlung an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle Mitgliederversamm-
lung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer in einer Videokonferenz mittels
nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom oder per Video oder Telefonkon-
ferenz, bei der die Abstimmung mit virtuellen Handzeichen ggf. auch geheim
erfolgt. Eine Kombination von Präsenzveranstaltung und virtueller Mitglie-
derversammlung ist möglich, indem den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet
wird, an der Präsenzveranstaltung mittels Videokonferenz teilzunehmen.
Bei einer virtuellen Mitgliederversammlung werden die Zugangsdaten spä-
testens einen Tag vor Beginn der Versammlung bekannt gegeben. Ausrei-
chend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte
dem Vorstand bekannt gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds.
Zur Vermeidung der Teilnahme unberechtigter Personen an der Mitglieder-
versammlung ist es den Mitgliedern untersagt, die Zugangsdaten an Dritte
weiterzugeben.

4.   Beschlüsse der Mitgliederversammlung können nach Maßgabe von
§ 12 Nr. 2 der Satzung auch in Textform gefasst werden. Hierzu versendet
der Vorstand an die Mitglieder Beschlussvorlagen, die innerhalb der gesetz-
ten Frist an den Verein zurückgeschickt werden. Daneben kann eine Prä-
senzveranstaltung oder eine virtuelle Versammlung oder eine Kombination
dieser Varianten durchgeführt werden.

§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden,

a) wenn mindestens 1/10 der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen
beantragt;

b) wenn der Vorstand sie für erforderlich hält;
c) wenn die Aufsichtsbehörde dies verlangt.

§ 11  Leitung der Versammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle von
seinem Stellvertreter geleitet. Bei Beschlussfassungen, die den Vorstand be-
treffen, leitet ein aus der Mitgliederversammlung zu wählendes Mitglied die
Versammlung.

§ 12  Beschlussfähigkeit und Abstimmung
1.   Jede satzungsgemäß einberufene (Online-)Mitgliederversammlung ist ohne

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder bzw. ohne Rücksicht auf
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die Zahl der an einer Online-Abstimmung teilnehmenden Mitglieder be-
schlussfähig.

2.   Ebenfalls ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden Mitglieder ist ein
schriftlicher Beschluss ohne Präsenzveranstaltung möglich. Hierzu versen-
det der Vorstand an die letzte von dem jeweiligen Mitglied bekannt gegebe-
ne Post- beziehungsweise E-Mail-Adresse Beschlussvorlagen in Textform,
die innerhalb der gesetzten Frist an den Verein schriftlich unter Angabe der
Anschrift der Geschäftsstelle des Vereins (Dorfstr, 38, 25596 Gribbohm)
oder per E-Mail (info@glasschutzkasse.eu) zurückgeschickt werden.

3.   Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit durch Zuruf oder -
wenn Einspruch erhoben wird - durch Stimmzettel gefasst. Jedes Mitglied
hat eine Stimme. Abwesende Mitglieder können von ihrem Stimmrecht auch
durch Briefwahl oder durch Stimmabgabe per E-Mail Gebrauch machen.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet
in diesem Fall das Los. Bei allen Beschlüssen und Abstimmungen werden
Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt. Für Satzungsänderungen, Zweck-
änderungen oder die Auflösung des Vereins gelten die in der Satzung be-
stimmten Mehrheiten. Das Abstimmungsergebnis wird den Mitgliedern
binnen eines Monats schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt.

§ 13  Niederschriften
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen,
die von den anwesenden Vorstandsmitgliedern sowie dem Protokollführer und
von mindestens einem Teilnehmer aus dem Mitgliederkreis zu unterzeichnen
ist. Die Niederschrift hat die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung und die Zahl der anwe-
senden Mitglieder, das Stimmenverhältnis bei den Abstimmungen und den
Wortlaut der Beschlüsse anzugeben.

§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung
1.   Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Wahl der Vorstandsmitglieder und deren Abberufung aus wichtigem
Grunde (§ 15);

b) Wahl der Rechnungsprüfer (§ 21);
c) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes sowie des Prü-

fungsberichtes der Rechnungsprüfer (§ 21);
d) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresabschlusses und des La-

geberichtes für das abgelaufene Geschäftsjahr (§ 20 Ziffer 3);
e) Entlastung des Vorstandes;
f)  Festsetzung einer Vergütung für die Vorstandsmitglieder (§ 18);
h) ein Beirat (§ 16) kann von der Mitgliederversammlung mit einfacher

Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt werden.
2.   Die Mitgliederversammlung beschließt unter anderem über:

a) Anträge des Vorstandes und der Mitglieder;
b) Verwendung des Gewinns bzw. Deckung eines Verlustes;
c) Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken;
d) Änderung der Satzung und der Versicherungsbedingungen;
e) Auflösung des Vereins bzw. Bestandsübertragung auf ein anderes Ver-

sicherungsunternehmen.
Die Beschlüsse zu Ziffer 2. d) und e) bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der
abgegebenen Stimmen. Die Änderung der Satzung und Beschlüsse zu
§ 2 e bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de (§ 29).

3. Anträge und Beschwerden von Mitgliedern, über die die Mitgliederver-
sammlung entscheiden soll, sind so rechtzeitig bei dem Vorstand einzurei-
chen, dass sie in der Einladung zur Mitgliederversammlung aufgenommen
werden können.

§ 15 Vorstand
1.   Der Vorstand leitet den Verein. Er besteht aus dem Vorsitzenden und sei-

nem Stellvertreter sowie bis zu drei Beisitzern.
2.   Der Vorstand wählt aus seinem Kreis den Vorsitzenden sowie dessen Stell-

vertreter.
3. Als Vorstandsmitglied darf nur bestellt werden, wer zuverlässig sowie fach-

lich genügend vorgebildet ist und die für den Betrieb des Versicherungs-
vereins sonst erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen besitzt. Als
Vorstandsmitglied ungeeignet gilt insbesondere jeder, der
a) wegen eines Verbrechens oder Vermögensvergehens verurteilt worden

oder gegen den ein derartiges Verfahren anhängig ist;
b) in den letzten fünf Jahren als Schuldner in ein Insolvenzverfahren, Ver-

gleichsverfahren oder in ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen
Versicherung nach § 802c Abs. 3 ZPO oder § 284 Abs. 3 AO verurteilt
worden ist.

4.   Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit einfacher
Stimmenmehrheit auf vier Jahre gewählt. Alljährlich scheidet ein Vorstands-
mitglied aus; die Reihenfolge wird erstmalig durch Los bestimmt. Wieder-
wahl ist zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so ist in der
nächsten Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied für die Dauer
der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen zu wählen. Ein Vorstandsmit-
glied bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis
zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.

5.   Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstands-
mitglieder anwesend ist. Er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, im Verhinde-
rungsfalle die seines Stellvertreters, den Ausschlag. Der Vorstand wird nach
Bedarf durch den Vorsitzenden einberufen.

6.   Über die Verhandlungen des Vorstandes muss ein Protokoll geführt werden,
welches von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen
ist.

§ 16  Beirat
Ein von der Mitgliederversammlung gewählter Beirat kann den Vorstand in allen
Angelegenheiten beraten. Näheres wird in einer Geschäftsordnung festgelegt,
die der Vorstand erlässt.

§ 17  Vertretung des Vereins
Der Verein wird vom Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Zu
Willenserklärungen, insbesondere zur Zeichnung des Vorstandes, bedarf es
der Mitwirkung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters sowie eines weite-
ren Vorstandsmitgliedes.

§ 18  Vergütung des Vorstandes
Der Vorsitzende erhält eine jährliche Vergütung, die von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzt wird. Im Übrigen erhalten die Vorstandsmitglieder Tage-
gelder und Erstattung der Reisekosten nach Richtlinien, die von der Mitglieder-
versammlung zu beschließen sind.

§ 19 Aufgaben des Vorstandes
Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
1.   Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder,
2.   Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern,
3.   Prüfung der Versicherungsanträge und Ausfertigung der Versicherungs-

scheine,
4.   Prüfung der Entschädigungsansprüche und die Feststellung der Entschä-

digungen,
5.   Festsetzen der Beiträge und etwaiger Nachschüsse,
6.   Einberufung der Mitgliederversammlung,
7.   Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
8.   Anlegung des Vereinsvermögens,
9.   Erteilung der Bankvollmacht für den Geschäftsführer,
10. Festsetzung der Vergütung des Geschäftsführers, sowie der Rechnungs-

prüfer (§§ 20 und 21).

§ 20  Geschäftsführer
Der Vorstand kann zur Erledigung der laufenden Geschäfte ein Vorstandsmit-
glied als geschäftsführendes Mitglied bestellen. Dieser ist berechtigt, für den
Verein bis zu 10.000 EUR und Versicherungsscheine zu zeichnen.
Dem Geschäftsführer obliegt die Führung der laufenden Geschäfte nach Maß-
gabe der Satzung und der ihm vom Vorstand erteilten Anweisungen. Er hat ins-
besondere folgende Aufgaben:
1.   Verwaltung des Mitgliederbestandes,
2.   Führung der Rechnungs- und der Kassenbücher sowie das Ordnen der

Belege,
3.   Kassenführung und Erstellen des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richtes,
4.   Ausfertigung der Protokolle in den Vorstandssitzungen und der Mitglieder-

versammlung,
5. Aufstellen der jährlichen Beitragslisten und die Beitragserhebung.
Der Geschäftsführer muss nicht Mitglied des Vereins sein.

§ 21  Rechnungsprüfer
Als Rechnungsprüfer wird jährlich ein Vereinsmitglied von der Mitgliederver-
sammlung gewählt. Dieser hat die Prüfung der Jahresrechnung anhand der
Bücher, Belege und Schriften auszuüben und kann vom Vorstand alle Aufklä-
rung und Nachweise verlangen, die er für die sorgfältige Prüfung benötigt. Über
das Ergebnis ihrer Prüfung hat er einen Prüfungsvermerk anzufertigen und in
der nächsten Mitgliederversammlung zu berichten.

IV. Vermögensverwaltung

§ 22  Einnahmen
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus den
1.   im Voraus zu zahlenden Beiträgen der Mitglieder,
2.   gegebenenfalls zu zahlenden Nachschüssen,
3.   sonstigen Einnahmen.

§ 23  Nachschüsse
1.   Reichen die Jahreseinnahmen zur Deckung der Ausgaben in einem Ge-

schäftsjahr nicht aus, so ist der Fehlbetrag unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Rückstellung und anderen Gewinnrücklagen sowie des verfügba-
ren Teils der Verlustrücklage durch Nachschüsse zu decken, zu deren Zah-
lung die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Beiträge verpflichtet sind. Die
Höhe wird vom Vorstand festgesetzt. Sie darf die zur Deckung des Verlus-
tes notwendige Höhe nicht überschreiten.

2.   Zu den Nachschüssen haben auch die im Laufe des Geschäftsjahres aus-
geschiedenen Mitglieder beizutragen.

3.   Die Zahlung der Nachschüsse hat in derselben Weise wie die des regel-
mäßigen Jahresbeitrages zu erfolgen.

§ 24  Verlustrücklage
1.   Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlust-

rücklage in Höhe von 50% der Bruttobeiträge, ermittelt aus dem Durch-
schnitt der letzten 3 Geschäftsjahre, gebildet (§193 VAG).

2.   Der Verlustrücklage fließt bis zum Erreichen oder Wiedererreichen der
Soll-Verlustrücklage jährlich der gesamte Jahresüberschuss zu.

3.   Nach Erreichung bzw. Wiedererreichung der Mindesthöhe der Verlustrück-
lage sind der Verlustrücklage oder den anderen Gewinnrücklagen mindes-
tens 10%, höchstens 50% des Jahresüberschusses zuzuweisen.

4.   Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann der Verein in einzelnen Ge-
schäftsjahren die Zuführungen abweichend regeln.

5.   Die Verlustrücklage darf zur Verlustdeckung in einem Geschäftsjahr erst
dann in Anspruch genommen werden, wenn sie 1/5 ihrer Mindesthöhe
überschritten hat. Die jährliche Entnahme kann bis zu 1/3 der jeweils ange-
sammelten Verlustrücklage betragen, jedoch darf durch die Entnahme der
Bestand von 1/5 der Mindesthöhe nicht unterschritten werden. Vorausset-
zung für jede Inanspruchnahme ist aber, dass im Verlustjahr mindestens ein
Beitrag in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre erhoben wurde und
dieser zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausreicht.

§ 25  Beitragsrückgewähr
1.   Der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist der nach Vornahme der Ab-

schreibungen, Wertberichtigungen, Rücklagen und Rückstellungen verblei-
bende Überschuss zuzuweisen.

2.   Die der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zufließenden Beträge
dürfen keinem anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung dienen.

3.   Maßstab für die Verteilung der Beitragsrückerstattung bilden die Beiträge
zur Hauptfälligkeit des folgenden Geschäftsjahres oder die Nachschüsse
des Geschäftsjahres.

4.   Über eine Beitragsrückerstattung entscheidet die Mitgliederversammlung.
5.   Beitragsrückerstattungen werden vom Betrag der Jahresrechnung des Fol-

gejahres in Abzug gebracht. An der Überschussverteilung nehmen nur die
am 01.01. des Folgejahres vorhandenen Mitglieder teil.



6.   Die Verteilung hat im Verhältnis zu der Höhe der geleisteten Beiträge zu
erfolgen.

§ 26  Vermögensanlage
1.   Das Vereinsvermögen ist gem. den Bestimmungen des § 215 VAG so anzu-

legen, dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger
Liquidität des Vereins unter Wahrung angemessener Mischung und Streu-
ung erreicht wird.

2.   Der bare Kassenbestand soll angemessen sein.

V. Rückversicherung

§ 27  Rückversicherung
Der Verein kann sich rückversichern.

VI. Änderung der Satzung und der Versicherungsbedingungen

§ 28  Änderung der Satzung und der Versicherungsbedingungen
1.   Beschlüsse über Änderung der Satzung und der Versicherungsbedingungen

bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen der
Mitgliederversammlung.

2.   Die Satzung kann hinsichtlich der Bestimmungen über die betriebenen Ver-
sicherungszweige, die Organe und die Vermögensverwaltung mit Wirkung
für bestehende Versicherungsverhältnisse geändert werden.

3.   Die Versicherungsbedingungen können hinsichtlich der Bestimmungen über
den Umfang des Versicherungsschutzes mit Wirkung für bestehende Ver-
sicherungsverhältnisse geändert werden.

4.   Zur Wirksamkeit der Beschlüsse über Änderungen der Satzung ist die Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.

VII.Auflösung des Vereins

§ 29  Durchführung
1.   Die Auflösung des Vereins kann nur in einer hierzu einberufenen Mitglieder-

versammlung beschlossen werden. Auf den besonderen Zweck dieser Mit-
gliederversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. Der Auflösungsan-
trag muss einstimmig vom Vorstand oder von mindestens 1/10 der Mitglie-
der gestellt werden.

2.   Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

3.   Mit dem Beschluss über die Auflösung kann auch ein Beschluss über eine
Bestandsübertragung auf ein anderes Versicherungsunternehmen unter
Beachtung der Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes verbun-
den werden.

4.   Die zwischen dem Verein und den Mitgliedern bestehenden Versicherungs-
verhältnisse erlöschen vier Wochen nach Bekanntmachung des von der
Aufsichtsbehörde genehmigten Auflösungsbeschlusses.

§ 30  Liquidation
Nach Auflösung findet die Liquidation durch den Vorstand statt; jedoch kann
die Mitgliederversammlung auch andere Personen zu Liquidatoren bestellen,
die ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit fassen. Ergibt sich nach Beendigung
der Liquidation ein Überschuss, so wird dieser nach dem Verhältnis der im letz-
ten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge - nicht vor Ablauf eines Jahres nach Be-
kanntmachung des genehmigten Auflösungsbeschlusses - an die Mitglieder
verteilt. Ein etwaiger Fehlbetrag ist in gleicher Weise durch Nachschüsse zu
decken.

Änderung genehmigt am 19.06.2024

durch
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie
und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein

Glasschutzkasse

auf Gegenseitigkeit
von 1923 zu Hamburg
Glasversicherung

Dorfstr. 38
25596 Gribbohm

0 48 27 - 4 95 98-40T

0 48 27 - 4 95 98-41F
info@glasschutzkasse.eu

www.glasschutzkasse.eu

Aufsichtsbehörde:
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr & Technologie

Steuer-Nr.: 20 295 78233

Vorstand:
Matthias Liskow, Vorsitzender
Martin Kwiatkowski
Timo Bestmann
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